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Stell ungnahme 

Bezug: 00 ZI21.119/30-1/2000 

Sehr geehrte Damen und Herrenl 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf teilt das Amt der Salzburger Landesregierung mit, 

dass hiegegen von seinem Standpunkt aus keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

Nicht annehmbar ist jedoch die do festgesetzte Begutachtungsfrist (Einlangen des Ent­

wurfes: 6.11.2000; Fristende: 17.11.2000). Es wird daher neuerlich ersucht, zumindest die 

in der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und Gemeinden über einen Kon­

sultationsmechanismus und einen künftigen StabiIitätspakt der Gebietskörperschaften 

festgelegten Mindestfristen einzuhalten. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundes­

länder, an die übrigen Ämter der Landesregierungen, 25 Ausfertigungen an das Präsidi­

um des Nationalrates und fünf Ausfertigungen an das Präsidium des Bundesrates. 
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